
Passstelle der SG Schramberg 1858 e. V.: 
Marcel Krause 
Mozartstr. 33 
78713 Schramberg 
Tel. 0171 / 3448872 
E-Mail: technischerleiter@sgshandball.com 
 
 

Beantragung eines Spielausweises - Neuantrag 
(Spielerin/Spieler hatte bisher noch keinen Pass): 
 
Seit 15. Februar 2012 sind Passanträge nur noch online zu stellen: 
 
 
1. Die Spielerin/Der Spieler muss als Mitglied bei der SG Schramberg 1858 e. V. 

angemeldet sein! 
 

2. Sämtliche Daten der neuen Spielerin/des neuen Spielers (Name, Vorname, Adresse, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität) sowie die E-Mail-Adresse der Eltern der 
Passstelle mitteilen (am besten per E-Mail). 

 
3. Die Eltern (ersatzweise Trainer/-in) erhalten von der Passstelle einen ausgefüllten Antrag 

per E-Mail und senden den von der Spielerin/vom Spieler und mindestens einem 
Erziehungsberechtigten unterschriebenen Antrag an die Passstelle zurück. 
 

4. Es wird ein digitales amtlich zulässiges Passbild (kann selbst fotografiert werden:  
einfarbiger Hintergrund, von vorne nur Kopf- und Schulterbereich gemäß einem Passbild) 
als jpg-Datei (ggfls. in Papierform) benötigt. Dies fordert die Passstelle von den Eltern 
per E-Mail an, wenn der ausgefüllte Antrag zugesandt wird. 

 
5. Sobald alle Unterlagen (Antrag mit allen Unterschriften sowie das amtlich zulässige 

Passbild) vorliegen, wird der Antrag von der Passstelle beim HVW gestellt.  
Ein vorläufiger Spielausweis kann auf Wunsch gedruckt werden, sobald beim HVW im 
System die Spielerin/der Spieler als spielberechtigt eingetragen wurde. 

 
6. Der Original-Spielausweis wird vom HVW gedruckt und an die Passstelle versandt. Die 

Passstelle informiert die Trainerin/den Trainer bzw. Spieler/-in, sobald der Spielausweis 
per Post eingegangen ist. 

 
 
 
 
Sollten noch Unklarheiten oder Fragen auftreten, bitte bei der Passstelle frühestmöglich 
nachfragen! 
(Stand 01.01.2019) 


